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733. Bundesgesetz: Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967
(NR: GP XVII RV 748 AB 842 S. 87. BR: AB 3627 S. 510.)

734. Bundesgesetz: Änderung des Familienberatungsförderungsgesetzes
(NR: GP XVII RV 734 AB 843 S. 87. BR: AB 3628 S. 510.)

7 3 3 . Bundesgesetz vom 13. Dezember 1988,
mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz

1967 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.
Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 604/1987, wird wie folgt geändert:

1. Im § 4 Abs. 4 entfällt der letzte Satz.

2. Im § 5 Abs. 1 tritt anstelle des Ausdruckes „des
Einkommensteuergesetzes 1972" der Ausdruck
„des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl.
Nr. 400".

3. Im § 5 Abs. 1 und im § 6 Abs. 3 tritt jeweils
anstelle des Betrages von „2 500 S" der Betrag von
„3 500 S".

4. In den §§ 6 Abs. 3, 17 Abs. 2 und 43 Abs. 1
tritt jeweils anstelle des Ausdruckes „des Einkom-
mensteuergesetzes 1972" der Ausdruck „des Ein-
kommensteuergesetzes 1988".

5. Im § 10 Abs. 5 entfällt der letzte Satz.

6. § 16 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Familienbeihilfenkarte ist dem
Anspruchsberechtigten auszufolgen, wenn dieser
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 25 des
Einkommensteuergesetzes 1988) bezieht oder
Bezüge erhält

a) aus der Arbeitslosenversicherung oder der
Sozialhilfe,

b) aus der Kriegsopferversorgung, aus der Hee-
resversorgung oder aus der. Opferfürsorge,

c) nach § 29 des Mutterschutzgesetzes, BGBl.
Nr. 221/1979,

d) nach dem Bundesgesetz vom 4. Juli 1963
über die Gewährung von Überbrückungshil-
fen an ehemalige Bundesbedienstete, BGBl.
Nr. 174, oder nach gleichartigen landesge-
setzlichen Vorschriften."

7. Im § 17 Abs. 2 tritt anstelle des Ausdruckes
„nach dem Heeresgebührengesetz, BGBl. Nr. 152/
1956," der Ausdruck „nach dem Heeresgebühren-
gesetz 1985, BGBl. Nr. 87,".

8. Im § 17 Abs. 3 tritt anstelle des Ausdruckes
„nach den Bestimmungen des Heeresgebührenge-
setzes, BGBl. Nr. 152/1956, oder des Zivildienstge-
setzes, BGBl. Nr. 187/1974," der Ausdruck „nach
den Bestimmungen des Heeresgebührengesetzes
1985 oder des Zivildienstgesetzes 1986, BGBl.
Nr. 679,".

9. Im § 30 a Abs. 4 tritt anstelle des Ausdruckes
„des Schulpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 241/1962,"
der Ausdruck „des Schulpflichtgesetzes 1985,
BGBl. Nr. 76,".

10. Im § 30 a Abs. 5 tritt anstelle des Ausdruckes
„des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/
1974" der Ausdruck „des Schulunterrichtsgesetzes
1986, BGBl. Nr. 472".

11. Im § 31 Abs. 2 letzter Satz tritt anstelle des
Ausdruckes „die Vorbereitungslehrgänge der Lehr-
anstalten für gehobene Sozialberufe" der Ausdruck
„die Vorbereitungslehrgänge der Akademien für
Sozialarbeit".

12. Im § 39 Abs. 5 lit. a tritt anstelle des Ausdruk-
kes „vor Abzug der in den Bundesgesetzen BGBl.
Nr. 443/1972 und BGBl. Nr. 207/1966 in der Fas-
sung BGBl. Nr. 444/1972 vorgesehenen Ertragsan-
teile" der Ausdruck „vor Abzug aller im jeweiligen
Finanzausgleichsgesetz vorgesehenen Ertragsan-
teile".

13. § 39 Abs. 5 lit. b lautet:

„b) durch Anteile am Aufkommen an Körper-
schaftsteuer und an Einkommensteuer in
Höhe von 2,29 vH;".

14. § 39 a Abs. 3 lautet:

„(3) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Fami-
lienbeihilfen sind den Trägern der gesetzlichen
Krankenversicherung 50 vH der Aufwendungen
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für das Wochengeld (§ 162 des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes, § 41 des Arbeitslosenversi-
cherungsgesetzes 1977 und § 25 c des Arbeits-
marktförderungsgesetzes) zu ersetzen."

15. § 41 Abs. 2 bis 4 lauten:

„(2) Dienstnehmer ist, wer in einem Dienstver-
hältnis im Sinne des § 47 Abs. 2 des Einkommen-
steuergesetzes 1988 steht.

(3) Der Beitrag des Dienstgebers ist von der
Summe der Arbeitslöhne zu berechnen, die jeweils
in einem Kalendermonat an die im Abs. 1 genann-
ten Dienstnehmer gewährt worden sind, gleichgül-
tig, ob die Arbeitslöhne beim Empfänger der Ein-
kommensteuer unterliegen oder nicht (Beitrags-
grundlage). Arbeitslöhne sind Bezüge gemäß § 25
Abs. 1 Z 1 lit. a und b des Einkommensteuergeset-
zes 1988.

(4) Zur Beitragsgrundlage gehören nicht:
a) Ruhe- und Versorgungsbezüge,
b) die im § 67 Abs. 3 und 6 des Einkommensteu-

ergesetzes 1988 genannten Bezüge,
c) die im § 3 Abs. 1 Z 10, 11 und 13 bis 21 des

Einkommensteuergesetzes 1988 genannten
Bezüge,

d) Arbeitslöhne, die an Dienstnehmer gewährt
werden, die im Ausland einen Wohnsitz oder
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und
sich im Bundesgebiet nur vorübergehend,
nicht länger als einen Monat, aufhalten.

Übersteigt die Beitragsgrundlage in einem
Kalendermonat nicht den Betrag von 15000 S, so
verringert sie sich um 10000 S."

Artikel II
Artikel II Abs. 4 des Bundesgesetzes vom

24. Oktober 1985, mit dem das Familienlastenaus-
gleichsgesetz 1967 geändert wird, BGBl. Nr. 479,
wird aufgehoben.

Artikel III
Artikel I Z 2, 3, 4 und 15 tritt mit 1. Jänner 1989

in Kraft.

Artikel IV
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Fami-
lie betraut.

Waldheim
Vranitzky

734. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1988,
mit dem das Familienberatungsförderungsge-

setz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Familienberatungsförderungsgesetz, BGBl.

Nr. 80/1974, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. Nr. 78/1987, wird wie folgt geändert:

1. §2 Abs. 1 Z 3 lautet:

„3. Zur Durchführung der Beratung muß in jeder
von einem Rechtsträger betriebenen Bera-
tungsstelle mindestens ein Berater zur Verfü-
gung stehen, der die Ausbildung an einer
öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeits-
recht ausgestatteten Akademie für Sozialar-
beit oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausge-
statteten Lehranstalt für Ehe- und Familienbe-
rater abgeschlossen hat oder der zufolge einer
gleichwertigen Ausbildung und Berufserfah-
rung zu der von ihm zu verrichtenden Bera-
tungstätigkeit befähigt ist. Zur Beratung muß
weiters ein zur selbständigen Berufsausübung
berechtigter Arzt, der in der Lage ist, über
Angelegenheiten der Familienplanung zu
informieren, sowie befugt ist, Empfängnisver-
hütungsmittel zu verschreiben, zur Verfügung
stehen. Sofern eine rechtliche Beratung beab-
sichtigt ist, sind dazu Personen, die die rechts-
wissenschaftlichen Studien vollendet haben,
heranzuziehen."

2. §2 Abs. 1 Z 4 lautet:

„4. Zur Beratung sollen weiters bei Bedarf zur
Verfügung stehen:
a) Berater, die ein Universitätsstudium mit

dem Hauptfach Psychologie vollendet
haben;

b) Psychiater, Pädagogen, Jugend- und
Familiensoziologen;

c) Berater, die eine spezielle Ausbildung in
Angelegenheiten der Familienplanung
nachweisen."

3. § 2 Abs. 1 Z 5 lautet:

„5. Der Rechtsträger hat sich von der einschlägi-
gen Qualifikation der Berater zu überzeu-
gen."

4. §2 Abs. 1 Z 6 lautet:

„6. Die Beratungszeiten müssen entsprechend
den Bedürfnissen der Ratsuchenden festgelegt
sein, wobei auf die berufstätigen Ratsuchen-
den besonders Rücksicht zu nehmen ist. Das
Ausmaß der Beratungszeit muß mindestens
acht Stunden, für die ärztliche Beratung
gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 mindestens vier Stunden
innerhalb eines Kalendermonats betragen; die
Beratung muß an mindestens zwei Tagen
innerhalb eines Kalendermonats stattfinden.
Die Beratungszeit muß am Ort der Beratung
für jedermann ersichtlich durch Anschlag
bekanntgegeben sein."

5. Im § 2 Abs. 1 erhalten die bisherige Z 6 die
Bezeichnung „7" und die bisherige Z 7 die Bezeich-
nung „8".
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6. § 5 lautet:

„§ 5. (1) Bei Gewährung einer Förderung ist aus-
zubedingen, daß der Förderungswerber im Zusam-
menhang mit der Förderung

1. Organen oder Beauftragten des Bundes jeder-
zeit Einsicht in die Bücher und Belege sowie
in sonstige der Überprüfung der Durchfüh-
rung des Förderungsvorhabens dienende
Unterlagen und die Besichtigung an Ort und
Stelle zu gestatten sowie ihnen die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen hat,

2. über die Beratungstätigkeit unter Vorlage
einer zahlenmäßigen Nachweisung innerhalb
einer zu vereinbarenden Frist zu berichten
hat,

3. alle Ereignisse, welche die Durchführung des
geförderten Vorhabens verzögern oder
unmöglich machen, oder eine Abänderung
gegenüber dem Förderungsansuchen oder
vereinbarten Auflagen bzw. Bedingungen
erfordern würden, unverzüglich anzuzeigen
hat und

4. die erhaltenen Förderungsmittel vorbehaltlich
weitergehender Ansprüche des Bundes vom
Tag der Auszahlung an mit 3 vH über dem
jeweils geltenden Zinssatz für Eskontierungen
der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr
verzinst sofort zurückzuzahlen hat, sowie daß
die Auszahlung einer Förderung eingestellt
wird, wenn
a) der Förderungsgeber oder ein von diesem

Beauftragter über wesentliche Umstände
unrichtig oder unvollständig unterrichtet
worden ist, oder

b) die Förderungsmittel ganz oder teilweise
gesetzwidrig verwendet worden sind, oder

c) das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig
durchgeführt werden kann oder durchge-
führt worden ist, oder

d) die Erreichung des Förderungszweckes
sichernde Bedingungen oder Auflagen
(Vertragspflichten) nicht eingetreten sind
bzw. nicht erfüllt wurden, oder

e) die unverzügliche Meldung von Ereignis-
sen im Sinne der Z 3 unterblieben ist, oder

f) der Förderungsnehmer vorgesehene Kon-
trollmaßnahmen be- oder verhindert, oder

g) vorgesehene Berichte nicht erstattet oder
Nachweise nicht beigebracht oder erfor-
derliche Auskünfte nicht erteilt worden

sind, sofern in diesen Fällen eine schriftli-
che, der Eigenart des geförderten Vorha-
bens entsprechend befristete und den aus-
drücklichen Hinweis auf die Rechtsfolge
der Nichtbefolgung enthaltende Mahnung
erfolglos geblieben ist.

(2) Für den Fall, daß nur ein Teil der Förderung
gesetzwidrig verwendet wird (Abs. 1 Z 4 lit. b), ist
deren Rückzahlung nur für den gesetzwidrig ver-
wendeten Teil vorzusehen, es sei denn, daß durch
die teilweise gesetzwidrige Verwendung der Förde-
rungszweck zur Gänze wegfällt. Für den Fall, daß
das Vorhaben nur teilweise nicht durchgeführt wer-
den kann oder durchgeführt worden ist, ist bei
Teilbarkeit des geförderten Vorhabens die Rück-
forderung der Förderung nur nach Maßgabe der
Differenz zwischen dem Wert des geförderten
Vorhabens und dem Wert der erbrachten Teillei-
stung vorzusehen, es sei denn, daß die erbrachte
Teilleistung für sich allein nicht förderungswürdig
ist."

7. § 6 lautet:

„§ 6. Dem Familienpolitischen Beirat beim Bun-
desministerium für Umwelt, Jugend und Familie ist
jährlich über die nach diesem Bundesgesetz
gewährten Förderungen zu berichten."

8. § 7 lautet:

„§ 7. Ein Anspruch auf Gewährung einer Förde-
rung wird durch dieses Bundesgesetz nicht begrün-
det."

9. § 8 lautet:

„§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie betraut."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1989
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie betraut.

Waldheim

Vranitzky
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